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Gemeinde Dorstadt 30. März 2026

Der Gemeindedirektor

Drucksache-Nr.: D-XIX/057/2026

Erneuerung von Straßenlampen in der Gemeinde Dorstadt;
Auftragsvergabe

Beratungsfolge:

Gremium am TOP Status
Gemeinderat Dorstadt 22.04.2026 öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
54510.071000 54510. 783110

Mittel stehen zur Verfügung: nein
Gesamtausgaben: ca. 8.000,00 €
Jährliche Folgekosten:
Jährliche Abschreibungen:

Sachverhalt:

Der Eigentümer des Grundstücks „Hinter dem Kloster 11“ hat mitgeteilt, dass die vor dem
Grundstück stehende Straßenlampe (eine „Peitsche“) sich stark nach vorne neigt. Zudem
zieht die Straßenlampe das Zaunfundament mit sich. Der Grundstückseigentümer
beabsichtigt jetzt das Zaunfundament zu sanieren. Das Problem mit der Straßenlampe muss
vorher geklärt werden. Die LSW hat sich vor Ort ein Bild gemacht. Da nicht auszuschließen
ist, dass nach Beseitigung des Zaunfundaments die Standfestigkeit der Straßenlampe noch
gegeben ist, schlägt die LSW vor, die Peitschenlampe zu entfernen und auf der
gegenüberliegenden Seite (3 m) eine Aufsatzleuchte zu montieren. Mast und Lampenkopf
sind bei der LSW vorrätig.

Weiterhin schlägt die LSW vor, den Tausch eines Lampenmastes (Holzmast gegen
Stahlmast) am „Langen Graben“ in Höhe des Friedhofes mit durchzuführen. Die
Straßenlampe (Holzmast) wurde durch einen Kabelfehler vor gut einem Jahr vom Netz
genommen.

Die Kosten für diese Maßnahmen werden von der LSW auf rd. 8.000,00 € geschätzt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Dorstadt wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

 Der Auftrag für die Erneuerung von zwei Straßenlampen wird der LSW Netz
GmbH & Co. KG / Netzbetrieb Schladen, Harzstraße 26, 38315 Schladen, erteilt.
Die Kosten werden auf 8.000,00 € geschätzt. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufwand.

 Der außerplanmäßigen Ausgabe wird zugestimmt.

gez. Biehl
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Anlagen: Keine


